
Haftungsausschluss/Teilnahmebedingungen 

TM Moto Germany MX-Halle Bayern 22.02.-23.02.26 & Kronau 16.04.26 
 

Name: Vorname: 

Straße: PLZ/Ort: 

Geb.-Datum: Telefon: 

Motorrad: 

• Die Teilnehmer/innen beteiligen sich auf eigene Gefahr an unserer Ver- 
anstaltung. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwor- 
tung für alle von ihnen oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug verur- 
sachten Schäden, soweit hiermit kein Haftungsausschluss vereinbart 
wird. Die Teilnehmer erklären mit Abgabe der Nennung den Verzicht auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit den Veran- 
staltungen entstehen, und zwar gegen den Veranstalter, die Streckenpos- 
ten, medizinisches Personal, die Rennstreckeneigentümer, Sponsoren, 
Renndienste und andere Personen, die mit der Organisation der Veran- 
staltung in Verbindung stehen und die Erfüllungs- und Verrichtungsgehil- 
fen aller zuvor genannten Personen und Stellen, außer für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf ei- 
ner vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetz- 
lichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personen- 
kreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätz- 
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen 
Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises 
- beruhen; gegen die anderen Teilnehmer (Fahrer, Mitfahrer), deren Hel- 
fer, die Eigentümer bzw. Halter der anderen Fahrzeuge verzichten sie auf 
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Trai- 
ning oder den Wettbewerben (Zeittraining, Wertungsläufe) entstehen, au- 
ßer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet- 
zung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen 
des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schä- 
den, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - 
auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des ent- 
hafteten Personenkreises - beruhen. Der Haftungsausschluss wird mit 
Abgabe der Nennung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für An- 
sprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadens- 
ersatzansprüche aus vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung 
und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Stillschweigende Haf- 
tungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 
unberührt. Der Teilnehmer selbst haftet gegenüber dem Veranstalter da- 
für, dass ausschließlich er selbst das von ihm gemeldete Fahrzeug führt. 
Sollten nicht angemeldete Fahrer dieses Fahrzeug auf der Veranstal- 
tungsstrecke nutzen, haftet der Teilnehmer für die durch sie evtl. verur- 
sachten Schäden in voller Höhe. Zudem wird eine Geldbuße in Höhe von 
500,- € gegen den Teilnehmer, dessen Motorrad genutzt wurde, verhängt. 
Die Geldbuße wird sofort fällig. 
 

• Sollte die Veranstaltung aus Gründen, die TM Moto Germany nicht zu 
vertreten hat, nicht stattfinden, so verfällt das Nenngeld. Ebenfalls besteht 
kein Anspruch auf Schadensersatz. Weitergehende Ansprüche werden 
ausdrücklich ausgeschlossen. Sollten im Rahmen der Veranstaltung an- 
gebotene Sonderleistungen, die von Lieferungen und Leistungen Dritter 
abhängig sind, nicht erbracht werden können, so werden dem Teilnehmer 
die für diese Leistung bereits geleisteten Zahlungen erstattet. Weiterge- 
hende Ansprüche werden ausgeschlossen. 
 

• Der Teilnehmer versichert mit seiner Unterschrift im Besitz einer gülti- 
gen Auslandskrankenversicherung zu sein, wenn die Veranstaltung nicht 
in seinem Heimatland stattfindet. Sollte der Teilnehmer nicht im Besitz ei- 
ner Auslandskrankenversicherung sein, sind jegliche anfallende ärztliche 
Kosten selbst zu tragen. 

• Bei unserer Veranstaltung sind alle fahrsicheren Motorräder zugelas- 
sen! Für den fahrsicheren Zustand ist der Teilnehmer für sein Motorrad 
selbst verantwortlich. Der fahrsichere Zustand der Teilnehmerfahrzeuge 
und die Bekleidung der Teilnehmer-/innen wird in einer technischen Ab- 
nahme vor der Veranstaltung überprüft. Bei Beanstandung kann die Teil- 
nahme an der Veranstaltung verweigert werden. In diesem Falle erfolgt

 

 

 

• Spiegel, Koffer, Nummernschild und andere abstehende Teile müssen 
abmontiert sein, scharfe Kanten (z. B. abgesägte Rahmenrohre) sind 
nicht zulässig bzw. müssen entsprechend entfernt werden. Scheinwerfer 
und Blinker sollten abgebaut werden, ansonsten müssen sie sorgfältig 
abgeklebt werden. Auspuffanlagen sind freigestellt. Das Fahrgeräusch 
darf den jeweils für die Rennstrecke geltenden Wert nicht überschreiten. 
Ein Ausschluss wegen Überschreitung der angegebenen Werte bedingt 
keine Nenngeldrückerstattung. Abbrüche von Veranstaltungen bzw. län- 
gere Pausen zur Regulierung des Lärmpegels sind möglich, wenn durch 
zahlreiche Teilnehmer gleichzeitig gegen die Lärmbestimmungen versto- 
ßen wird. Die Wahl der Reifen ist den Teilnehmern freigestellt. Ihr Abnut- 
zungsgrad muss eine ungefährdete Teilnahme ermöglichen. 
 

• Der Veranstalter behält sich vor, Fahrzeuge, die dem technischen Reg- 
lement nicht entsprechen, von der Veranstaltung auszuschließen. Ein Mo- 
torrad ohne funktionstüchtige Bremsanlage oder mit abgebautem Schall- 
dämpfer wird nicht zur Teilnahme an unserer Veranstaltung zugelassen. 
Wer stürzt, muss sein Fahrzeug erneut bei der Abnahme vorstellen. 
 

• Alle Teilnehmer sind verpflichtet, eine angemessene Schutzkleidung zu 
tragen. Bei einer Supermotoveranstaltung muss ein zusätzlicher 
Rückenprotektor getragen werden, insofern keiner in den Kombi 
eingearbeitet ist. Es werden nur Fahrer/innen mit vorschriftsmäßiger 
Schutzkleidung zugelassen (unbeschädigter Integralhelm oder 
Motocrosshelm, Lederkombi, Lederstiefel, Lederhandschuhe). 
 

• TM Moto Germany hat das Recht, während der Veranstaltungen 
hergestellte Fotos, Videos usw. zu eigenen Werbezwecken zu 
verwenden. Mit meiner Unterschrift willige ich ein, das von mir 
hergestellt Fotos und Videos zu Werbezwecken oder Präsentationen 
veröffentlicht werden können. 
 

• Alle Teilnehmer müssen vor Aufnahme des Trainings bei der Einschrei- 
bung und bei der technischen Abnahme vorstellig werden, ansonsten ver- 
fällt die Startzusage. Alle Teilnehmer müssen bei der Fahrerbesprechung 
teilnehmen. Bei Nichtteilnahme an der Fahrerbesprechung kann ebenfalls 
eine Verweigerung der Teilnahme erfolgen. Die Fahrerbesprechung wird 
zu Beginn der Veranstaltung und eventuell vor Rennbeginn der jeweiligen 
Klassen durchgeführt. Der Ablaufplan der Veranstaltung ist der Nen- 
nungsbestätigung beigefügt und wird vor Ort ausgelegt. Änderungen im 
Zeitplan bleiben vorbehalten. 
 

• Das Betreten der Sicherheitsbereiche, besonders der Sturzzonen, ist für 
alle nichtautorisierten Personen strikt untersagt. Hierzu gehört auch die 
Boxengasse. Bei Rennen haben lediglich die Helfer der Fahrer Zutritt zur 
Boxengasse. In der Boxengasse besteht absolutes Rauchverbot! Die Bo- 
xengasse ist Einbahnstraße! Die Boxengasse darf nur langsam befahren 
werden. Entgegen der Fahrtrichtung darf nur geschoben werden. Im Fah- 
rerlager gilt grundsätzlich Schritttempo für alle Fahrzeuge! Bei Missach- 
tung erfolgt sofortige Disqualifikation bzw. Verweis von der Anlage. Das 
Befahren von Fahrerlager und Boxengasse durch Kinder bis zum vollen- 
deten 14. Lebensjahr ist streng verboten. Auch ist der Aufenthalt von Kin- 
dern bis zum 14. Lebensjahr in der Boxengasse streng untersagt. Hau- 
stiere sind an den meisten Rennstrecken komplett verboten. Es gilt die 
Hausordnung der jeweiligen Rennstrecke. 

• Jeder Teilnehmer/in und Helfer/in hat den Anweisungen der Veranstal- 
tungsleitung und deren Beauftragten Folge zu leisten. Zuwiderhandlun- 
gen und Verstöße gegen die Inhalte dieser Ausschreibung, insbesondere 
Gefährdung durch rücksichtsloses Fahren im Fahrerlager und auf der 
Rennstrecke oder Missachtung der Flaggenzeichen führen zur Disqualifi- 
kation bzw. zum Ausschluss von der Veranstaltung. Diese Bestimmungen 
zum Haftungsausschluss und die allgemeinen Teilnahmebedingungen 
sind gelesen und werden durch Unterschrift anerkennend bestätigt. Ände- 
rungen bzw. Absprachen, die hiervon abweichen bedürfen zu ihrer Wirk- 
samkeit der Schriftform. 

keine Nenngeldrückerstattung. Im Falle einer Absage oder Abbruches ei-   
ner Veranstaltung aus Gründen, die der Veranstalter nicht zu vertreten 
hat, verfällt das Nenngeld. Achtung! Gefährdet ein Teilnehmer durch ris- 
kante, rücksichtslose Fahrweise Leben und Gesundheit anderer Teilneh- 
mer, wird er vom Training ausgeschlossen. Verursacht ein Teilnehmer 
mutwillig bleibende Schäden an der Rennstrecke oder den Anlagen der 
Rennstrecke (besonders Burn-Out i.a.), wird er in Höhe des entstandenen 
Schadens haftbar gemacht. Dies gilt auch für das Einbringen von Nä- 
geln,Dübeln, Schrauben, Heringen etc. in befestigte Untergründe im Fah- 
rerlager und in Boxenböden und -wände. 

Ort, Datum: Unterschrift (bei Teilnahme unter 
18 Jahre, Unterschrift Erziehungsberech- 
tigter) 


